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Antrag auf Übermittlung von Daten des 
Liegenschaftskatasters 

 
  

 

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schlegel 
Öffentlich bestellter 

Vermessungsingenieur 
Spremberger Straße 3a 

02906 Niesky 
Telefon: 03588/201194 

Fax: 03588/201110 
E-Mail: info@vermessung-schlegel.de 

 
Geschäftszeichen 

(Bitte bei Rückfragen angeben) 

 

 Antragsteller   
 

 
 

  Name, Vorname des Eigentümers :    Bezeichnung der Behörde : 

  

Straße, Hausnummer :  

Postleitzahl, Wohnort/Sitz :  

Telefon privat 1):  Telefon dienstlich 1):  

Telefax privat 1):  Telefax dienstlich 1): 
 

E- Mail 1) :  
  

 Kostenträger  

  Antragsteller ist Kostenträger  
  Anderer :  
    Name, Vorname des Eigentümers :    Bezeichnung der Behörde : 

   

 Straße, Hausnummer :  

 Postleitzahl, Wohnort / Sitz :  
  

 Gebietsabgrenzung 
  Kreis:   

 

Gemeinde:   

Gemarkung:   

Flurstück:   

 
 Verwendungszweck der Daten:   
   

 

 

 

 

                                                
1) Angaben Freiwillig 
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Daten aus der Liegenschaftskarte  

 Druck   Amtlicher Auszug aus der Liegenschaftkarte 

 PDF Datei 
  Übersicht über Grenzpunkte mit einem Katasternachweis 

 nach §12 Abs.2 SächsVermKatGDVO 

Maßstab: 
 

  

Format:   

 
Hinweis:  
Die gewählte Kombination Maßstab/Format kann Probleme bei der Darstellung des gewünschten Gebietes verursachen. In diesem Fall 
werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 
Daten aus dem Liegenschaftsbuch  
 
Der Antragsteller ist: 
 

  Grundstückseigentümer    Notar    Behörde    Gemeinde    andere 
 
Bei Übermittlung von Eigentümerangaben: Darlegung des berechtigten Interesses 
 
 
in analoger Form 

 Druck   Flurstücks-/Eigentümernachweis 
 

 PDF-Datei     Flurstücksnachweis 
 
     Bestandsnachweis 
 
     Flurstücksnachweis mit Eigentümerangaben für den Bauantrag 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Antrages erhoben. Die Angaben sind erforderlich, um Ihren 
Antrag sachgerecht bearbeiten zu können. 
Die Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Vorschriften des Sächsischen 
Datenschutzgesetzes. 

 
Die Berechnungsgrundlage für die Gebühren ist die Zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Gebühren 
und Auslagen der Vermessungsbehörden und der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (Zweite Sächsische 
Vermessungskostenverordnung - 2. SächsVermKoVO) vom 24. Juli 2012. 

 
Kostenübernahmeerklärung, wenn Kostenschuldner abwe ichend vom Antragsteller  
 
Hiermit erkläre ich die Übernahme aller im Zusammenhang mit der beantragten Übermittlung von Daten des Liegenschaftskatasters 
anfallenden Kosten, nach der 2. SächsVermKoVO . 

 Datum, Ort  Unterschrift  
  

Unterschrift des Antragstellers oder Bevollmächtigt en 
 
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass alle Angaben im Antrag den Tatsachen entsprechen. 

 Datum, Ort  Unterschrift  

 


